
 

 

Beitragsordnung                 

 
der HSG Uni Rostock e.V. Ulmenstr. 69, Haus 4, 18057 Rostock.  

 

 

Beitrag Monat Jahr 

Grundbeitrag 8,00 € 96,00 € 

Ruhende Mitgliedschaft Grundbeitrag 30,00 € 

Der Abteilungsbeitrag kann ggf. von den Grundbeiträgen abweichen 

 
Zahlungsmodalitäten: 
 
Der Beitrag wird grundsätzlich einmal jährlich per Lastschrift eingezogen.  
 
Wird der Beitrag aus nicht vom Vorstand verursachten Gründen zurückgebucht (mangels Kon-
todeckung, Kontoschließung/-wechsel, wegen Widerspruchs, …) so werden dem Mitglied die 
entstandenen Mehrkosten in Höhe von 10,00 € pro Einzug in Rechnung gestellt.  
 
Wird der Beitrag nicht per Lastschrift eingezogen, so ist er bis zum Ende des ersten Kalender-
monats des Kalenderjahres, 31.01., vollständig für das Kalenderjahr im Voraus in bar einzuzah-
len bzw. zu überweisen.  
 
Bei Eintritt eines Mitglieds im laufenden Kalenderjahr, bestimmt der Monat (unabhängig vom 
Kalendertag) den Eintrittszeitpunkt in den Verein. Der Beitrag wird anteilig erhoben und ist bis 
zum Ende des Eintrittsmonats fällig.  
 
Abweichende Zahlungsmodalitäten werden im Einzelfall mit dem Vorstand und der Abteilungs-
leitung abgestimmt.  
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